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Zusammenfassende Erklärung  

gemäß § 10a BauGB  

zum Bebauungsplan Nr. 534 "Nördlich Bissendorfer Weg" 

 

Nach § 10a Baugesetzbuch ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung im Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde.  

Die zusammenfassende Erklärung zum o.g. Bebauungsplan wurde nach dem Beschluss über die 
Abwägungsvorschläge und nach dem Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt Langenhagen 
verfasst. 

Die wesentlichen Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 534 "Nördlich Bissendorfer Weg“ werden 
nachfolgend in Bezug auf 

1.  Berücksichtigung der Umweltbelange 

2.  Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

3.  Anderweitige Planungsalternativen 

zusammengefasst.  

 

Zu 1: Berücksichtigung der Umweltbelange 

Für die Ausweisung von Baurechten für die rückwärtige Bebauung zweier Grundstücke ist die Auf-
stellung dieses Bebauungsplanes Nr. 534 erforderlich. Der Umweltbericht legt auf der Grundlage 
einer umweltbezogenen Bestandsaufnahme die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen des Bebauungsplanes auf die Umweltschutzgüter dar. 

Der Verzicht auf Wohnbebauung würde für die Umweltschutzgüter kurz-und mittelfristig weitest-
gehend den gegenwärtigen Zustand fortschreiben. 

Es kommt zum Verlust von Gärten inklusive Einzelbäumen. Durch Überbauung und sonstige Flä-
chenversiegelungen gehen die natürlichen Bodenfunktionen und zugehörigen Flächen verloren. 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Menschen und deren Gesundheit sowie Bevölkerung, Wasser, 
Klima und Luft bleiben unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. Bedeutsame Elemente des kultu-
rellen Erbes sind nicht betroffen. Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-
trächtigungen reduzieren das Ausmaß der Belastungen für alle Umweltschutzgüter. Dies betrifft 
vor allem Regelungen zum Biotop-, Boden- und Gewässerschutz. 

Für die erheblichen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild ergibt sich unter 
naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten ein Bedarf für Ausgleichsmaßnahmen. Die erforderliche 
Kompensation erfolgt außerhalb des Plangebietes, so dass die erheblichen Beeinträchtigungen in 
hinreichendem Umfang wert- und/oder funktionsgleich wiederhergestellt werden. Auf ehemals als 
Acker genutzten Flächen wurden Extensivgrünland hergestellt sowie eine Feldhecke und Einzel-
bäume  gepflanzt. Die Maßnahmen und deren Umfang werden im Umweltbericht im Detail ermit-
telt und dargestellt.  

Die Klimaschutzklausel des Baugesetzbuchs (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB) wurde im Zuge dieser Pla-
nung u.a. mit folgenden Inhalten berücksichtigt: 

- die Dächer der Hauptgebäude sind bei Wahl entsprechender Dachneigungen entweder als Grün-
dach auszuführen oder alternativ mit Anlagen für Solarenergie zu versehen, 

- es wird eine Firstrichtung West-Ost vorgegeben, um Anlagen zur Nutzung von Solarenergie an-
zuregen bzw. eine bauliche Umsetzung auch langfristig zu ermöglichen, 



- die maximal mögliche Versiegelung wird auf 45 % begrenzt, ein Teil davon ist bei voller Ausnut-
zung mit versickerungsfähigen Materialien anzulegen, 

- pro Baugrundstück wird eine Baum- und eine Strauchpflanzung festgesetzt. 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplanentwurfes sowie der Be-
gründung mit Umweltbericht fand  gemäß § 3 Abs. 1 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) 
auch online durch Veröffentlichung im Internet statt. 

In der Gesamtbetrachtung standen der Planung keine wesentlichen Umweltbelange entgegen.  

 

Zu 2: Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Ziel ist die Ausweisung von Wohnbauland, um auf 2 rückwärtigen Grundstücken weitere Wohn-
häuser zulassen zu können. 

Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung begrüßten die anwesenden Bürger die Aus-
weisung eines Wohngebietes und hatten keine Einwendungen. 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden die Anregungen und Hinweise der Re-
gion Hannover zu Brand-, Natur- und Gewässerschutz sowie zur Regionalplanung beachtet und 
im Umweltbericht, in der Begründung und den Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechend 
umgesetzt. 

Alle weiteren Anregungen und Hinweise der Träger öffentlicher Belange wurden zur Kenntnis ge-
nommen; soweit sie sich direkt auf das B-Plan-Verfahren bezogen, wurden sie inhaltlich in den 
Festsetzungen und textlichen Hinweisen bzw. der Begründung berücksichtigt, einige sind im nach-
geordneten Baugenehmigungsverfahren bzw. im Verlaufe der Bauausführungen zu beachten. Im 
Rahmen der Stellungnahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden keine weiteren, in der 
Planung zu berücksichtigenden Anregungen gegeben oder Bedenken geäußert. 

Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen von Bürgern vorgebracht. 

Im Rahmend der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit der Auf-
forderung zur Äußerung zum Planentwurf einschließlich Begründung mit Umweltbericht gingen 
insgesamt 10 Stellungnahmen ein, davon enthielten 3 Schreiben Anregungen und Hinweise, 4 
Schreiben enthielten Zustimmungen mit Erläuterungen, welche zur Kenntnis genommen werden, 
die übrigen haben die Kenntnisnahme der Planung bestätigt. Die in den Stellungnahmen der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgetragenen Anregungen und Hinweise sind 
in die Abwägung eingeflossen. 

 

Zu 3: Anderweitige Planungsalternativen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ermöglicht die Sicherung der bereits bestehenden Nut-
zungen innerhalb des Geltungsbereiches und die Eröffnung neuen Baurechtes, wo dieses von den 
Eigentümern gewünscht wurde. Gleichzeitig werden die Vorgaben des derzeit rechtswirksamen 
Flächennutzungsplanes berücksichtigt. Die Siedlungsausdehnung wird gemäß städtebaulichen Ge-
sichtspunkten durch die lediglich teilweise Einbeziehung von 2 sehr großen Flurstücken in vertret-
barem Maße und in Bezug auf die konkret angestrebten Baurechte ermöglicht. Für das Ziel der 
rückwärtigen Verdichtung gibt es keine Planungsalternative. 

 

Langenhagen, den   24.02.2021 

 

 

gez.: Mirko Heuer 

Heuer 

Bürgermeister 


